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Monatsinformation 

Oktober 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wer kennt es nicht? Eine Fliese im Badezimmer muss ersetzt werden, die Dach- 
rinne wurde schon länger nicht mehr gereinigt, die Waschmaschine streikt. Der- 
artige sog. Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die im 
Haushalt des Steuerpflichtigen vorgenommen werden, können unter engen Vor- 
aussetzungen den Einkommensteuerbetrag um bis zu 1.200 Euro senken. 

Das Bundeszentralamt für Steuern ist derzeit verstärkt mit Anträgen auf Vergabe 
einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beschäftigt. Beachten Sie bitte, dass 
die besagte Vergabe ausschließlich auf schriftlichen Antrag erfolgt. 

Wegen unangemessen hoher Geschäftsführerbezüge kann einer gGmbH die 
Gemeinnützigkeit versagt werden. Die zuständigen Richter begründeten ihre 
Entscheidung im konkreten Fall mit einem sog. Fremdvergleich. 

Die Corona-Krise beschäftigt zunehmend die Gerichte. In einem bereits rechts- 
kräftigen Urteil zu sog. Corona-Entschädigungsklagen wurde die Klage eines Ga- 
stronomen abgewiesen, der vom Land Niedersachsen Entschädigung für Um- 
satzverluste beanspruchte. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 

Marco Hess und Katharina Münkel 
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Einkommensteuer

Handwerkerkosten steuermindernd  

geltend machen

Wer für Arbeiten im Privathaushalt Handwerker beauftragt, 
kann einen Teil der Ausgaben steuerlich absetzen, wenn 
der Leistungserbringer gegenüber dem Leistungsempfän-
ger mit einer ordnungsgemäßen Rechnung abrechnet und 
wenn der Empfänger den Betrag durch Überweisung auf 
das Konto des Leistenden bezahlt. Barzahlungen gegen 
Quittung werden vom Finanzamt nicht anerkannt.

Begünstigt sind alle handwerklichen Tätigkeiten für Reno-
vierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, 
FKG�KO�*CWUJCNV�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�GTDTCEJV�YGTFGP��

Steuerpflichtige können die Ausgaben bis zu einer 
*ÒEJUVITGP\G�XQP������|'WTQ�RTQ�,CJT�UVGWGTNKEJ�IGNVGPF�

machen. Das Finanzamt berücksichtigt nur Lohn- und Ar-
beitskosten. Daher ist darauf zu achten, dass diese auch 
aus der Rechnung hervorgehen. Von den nachgewiesenen 
-QUVGP�MÒPPGP���|2TQ\GPV�FKTGMV�CWH�FKG�\W�\CJNGPFG�'KP-
kommensteuer angerechnet werden. Somit lässt sich der 
'KPMQOOGPUVGWGTDGVTCI�WO�DKU�\W������|'WTQ�TGFW\KGTGP�

9GPP�FKG�CDUGV\DCTGP�*CPFYGTMGTMQUVGP������|'WTQ�KO�

,CJT�ØDGTUVGKIGP��UQNNVGP�5VGWGTR�KEJVKIG��HCNNU�OÒINKEJ��FKG�

Arbeiten am Haus oder in der Wohnung ggf. auf mehrere 
,CJTG�XGTVGKNGP��WO�XQO�5VGWGTCD\WI�\W�RTQ�VKGTGP�

Werbungskosten: Auch Aufwendungen für 

'KPTKEJVWPI�XQP�*QOGQH�EG�IGNVGPF�OCEJGP

Arbeitnehmern wird eine Werbungskostenpauschale 
KP�*ÒJG�XQP������|'WTQ�IGYÀJTV��9KTF�FKG�)TGP\G� XQP�

�����|'WTQ�ØDGTUEJTKVVGP��MÒPPGP�FKG�MQPMTGVGP�#WUICDGP�

steuermindernd geltend gemacht werden. Werbungs- 

kosten sind alle Kosten, die dem Arbeitnehmer im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsverhältnis entstehen, z. B. 
#WUICDGP� HØT� GKPGP� .CRVQR��#TDGKVUMNGKFWPI��)GYGTM-
schaftsbeiträge oder Fortbildungen.

Aber auch wer sich wegen der Corona-Krise zu Hause be-
TW�KEJ�DGFKPIV�GKP�*QOGQH�EG�GKPTKEJVGV��MCPP�FKG�-QUVGP�

für Arbeitsmittel wie Schreibtisch oder Bürostuhl geltend 
OCEJGP��9GPP�FKG�GKP\GNPGP�)GIGPUVÀPFG�LGYGKNU�YGPK-
IGT�CNU����|'WTQ�PGVVQ�MQUVGP��MÒPPGP�UKG�FKTGMV�KO�,CJT�

der Anschaffung von der Steuer abgesetzt werden. Bei 
JÒJGTGP�#WUICDGP�OØUUGP�FKG�-QUVGP�ØDGT�OGJTGTG�,CJTG�

abgeschrieben werden.

Arztkosten als Folge eines Wegeunfalls sind  

als Werbungskosten abzugsfähig

Fährt ein Arbeitnehmer mit seinem eigenen Pkw von seiner 
9QJPWPI�\W�UGKPGT�#TDGKVUUVÀVVG��KO�)GUGV\�CNU�dGTUVG�6À-
tigkeitsstätte“ bezeichnet, dann kann er die Kosten dafür 
pauschal als Werbungskosten absetzen. Der pauschale 
#D\WIUDGVTCI�DGNÀWHV�UKEJ�CWH�����|'WTQ�RTQ�'PVHGTPWPIU-
kilometer für die Strecke zwischen Wohnung und erster 
6ÀVKIMGKVUUVÀVVG� HØT� LGFGP�#TDGKVUVCI��$GK�FWTEJUEJPKVVNKEJ�

���|#TDGKVUVCIGP� KO�-CNGPFGTLCJT�WPF�GKPGT�'PVHGTPWPI�

XQP� ��| MO� DGVTÀIV� FKGUGT� 2CWUEJCNDGVTCI� FGOPCEJ�� 
����Z|���Z|�����|������|'WTQ��

Mit diesem Betrag sind alle Kosten für den Arbeitsweg 
CDIGIQNVGP��F�| J�� UQYQJN� NCWHGPFG�$GVTKGDUMQUVGP��#D-
schreibung für den Pkw und auch Parkgebühren am Tätig-
keitsort. Aber auch außergewöhnliche Kosten, wie z. B. ein 
Motorschaden nach verhältnismäßig geringer Fahrleistung 
und insbesondere Kosten zur Beseitigung von Unfallschä-
den, fallen unter die Abgeltungswirkung. Diese Abgeltung 
betrifft aber nur die Beseitigung von Schäden am Fahrzeug. 

Nicht unter die Kosten fallen Aufwendungen zur Beseitigung 
oder Linderung von Körperschäden des Arbeitnehmers.  
&KGU�JCV�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�KP�GKPGO�7TVGKN�GPVUEJKGFGP��

Bei einem Autounfall auf dem Weg zur Arbeit hatte die 
#TDGKVPGJOGTKP�8GTNGV\WPIGP� KO�)GUKEJV�WPF� KPUDGUQP-
dere der Nase erlitten. Die gesetzliche Unfallversicherung 
übernahm zwar die Kosten der Operation, es verblieben 
aber noch darüber hinaus weitere Behandlungskosten 
XQP������|'WTQ��FKG�FKG�#TDGKVPGJOGTKP�UGNDUV�VTWI��&KGUG�

Kosten konnten somit zusätzlich abgezogen werden. Das 
erfreuliche dabei ist, dass die Kosten zusätzliche Werbungs-
kosten sind und nicht außergewöhnliche Belastungen, 
von denen vor dem Abzug eine Kürzung als zumutbare 
'KIGPDGNCUVWPI�
K�|F�|4���|��DKU��|��FGU�)GUCOVDGVTCIU�

der Einkünfte) vorzunehmen ist.

Publication name: Mandanten-Monatsinformation Oktober 2020 generated: 
2020-09-28T18:31:46+02:00 



3

Oktober 2020 – Monatsinformation

Umzugskostenpauschale rechtmäßig auch  

bei niedrigeren Ausgaben

Umzugskosten können als Werbungskosten abgezogen 
werden, wenn feststeht, dass der Umzug nahezu aus-
UEJNKG»NKEJ�DGTW�KEJ� XGTCPNCUUV�YCT�WPF�RTKXCVG�)TØPFG�

keine oder nur eine ganz untergeordnete Rolle gespielt 
JCDGP��$GK� GKPGO�DGTW�KEJ� XGTCPNCUUVGP�7O\WI� KUV� FGT�

Abzug der Umzugskostenpauschale auch dann rechtmäßig, 
wenn die tatsächlichen Kosten niedriger waren. 

'KPG�#TDGKVPGJOGTKP�� FKG�DGTW�KEJ�DGFKPIV�WOIG\QIGP�

war, machte in ihrer Steuererklärung im Rahmen der Wer-
DWPIUMQUVGP�FKG�7O\WIUMQUVGPRCWUEJCNG� HØT� dUQPUVKIG�

Umzugskosten“ geltend. Das Finanzgericht Mecklenburg-
Vorpommern gab ihr Recht. Bei der Pauschale handele es 
UKEJ�WO�GKPG�5EJÀV\WPI�HØT�JÀW�I�OCPIGNU�$GNGIGP�PKEJV�

im Einzelnen nachweisbaren Aufwand. Mit der Anerken-
nung einer Pauschale solle gerade auf Einzelnachweise 
verzichtet werden. 

Familienheimfahrten mit teilentgeltlich  

vom Arbeitgeber überlassenem Firmenwagen 

absetzbar?

Soweit ersichtlich als erstes Finanzgericht hat das Nieder-
sächsische Finanzgericht entschieden, dass ein Abzug von 
Aufwendungen für wöchentliche Familienheimfahrten 
auch dann ausgeschlossen ist, wenn dem Arbeitnehmer 
für die Überlassung eines Firmenwagens tatsächlich Kosten 
GPVUVGJGP��<WXQT�JCVVG�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�GPVUEJKGFGP��

dass ein Werbungskostenabzug bei unentgeltlicher Über-
lassung eines Firmenwagens mangels eigenen Aufwands 
ausgeschlossen ist.

Im Streitfall hatte ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses – auch für die Durch-
führung von Privatfahrten – einen Firmenwagen über-
lassen. Die vertraglich vereinbarte pauschale monatliche 
<W\CJNWPI�KP�*ÒJG�XQO�������FGU�$TWVVQNKUVGPRTGKUGU�WPF�

die monatlich einbehaltenen Beträge für die Nutzung der 
6CPMMCTVG�\W�2TKXCVHCJTVGP�
����|'WTQ�D\Y������|'WTQ�RTQ�

gefahrenem Kilometer) berücksichtigte der Arbeitgeber 
bereits bei den monatlichen Lohnabrechnungen in Form 
der Minderung des zu versteuernden geldwerten Vorteils 
DKU�CWH�OCZ���|'WTQ��,GFQEJ�YWTFGP�<W\CJNWPIUØDGTJÀP-
IG�KP�GKP\GNPGP�/QPCVGP�CWU�VGEJPKUEJGP�)TØPFGP�PKEJV�

CWH�CPFGTG�/QPCVG�FGU�5VTGKVLCJTGU�� KP�FGPGP�IGNFYGTVG�

Vorteile verblieben, übertragen. Der Arbeitnehmer (Kläger) 
nutzte den ihm überlassenen Pkw auch für wöchentliche 
(COKNKGPJGKOHCJTVGP� KO�4CJOGP�GKPGT� DGTW�KEJ� XGTCP-
lassten doppelten Haushaltsführung. Der Kläger begehrte 
beim beklagten Finanzamt den Abzug des tatsächlichen 
Aufwands für die Durchführung der Familienheimfahrten 

����|'WTQ�D\Y������|'WTQ�RTQ�IGHCJTGPGO�-KNQOGVGT��CNU�

Werbungskosten in seiner Einkommensteuererklärung.

Für die Richtigkeit des Jahresabschlusses  

ist der Mandant verantwortlich

Immer wieder gibt es Auseinandersetzungen darüber, wer 
HØT�FKG� KO� ,CJTGUCDUEJNWUU� GKPGU�7PVGTPGJOGPU�GPVJCN-
VGPGP�<CJNGP�XGTCPVYQTVNKEJ�KUV��FGT�5VGWGTDGTCVGT��FGT�FGP�

Abschluss erstellt hat oder der Mandant (Auftraggeber), 
der den Abschluss unterzeichnet und damit anerkannt 
hat. Diese Frage wird insbesondere dann akut, wenn ein 
7PVGTPGJOGP�PCEJ�8GTÒHHGPVNKEJWPI�GKPGU�,CJTGUCDUEJNWU-
ses Insolvenz angemeldet hat und der Insolvenzverwalter 
Forderungen auf Schadensersatz stellt.

Stellt der Steuerberater also bei seiner Tätigkeit fest, dass ein 
Unternehmen bilanzmäßig überschuldet ist, dann gehört 
GU�\W�UGKPGP�2�KEJVGP�dMTCHV�UGKPGU�ØDGTNGIGPGP�9KUUGPUp��

YKG�GKP�)GTKEJV�JKGT\W�HGUVIGUVGNNV�JCV��UGKPGP�/CPFCPVGP�

auf eine drohende Insolvenz hinzuweisen und ihm zu 
GORHGJNGP��FKG�+PUQNXGP\CPVTCIUR�KEJV�\W�ØDGTRTØHGP��*CV�

er dies aber – nachweislich – getan, der Mandant reagiert 
aber darauf nicht, dann liegt die Verantwortung für den 
weiteren Ablauf beim Unternehmer. 

&KG�WPOKVVGNDCTG� (QNIG� GKPGT� +PUQNXGP\� HØT� FGP� ,CJTGU-
abschluss liegt zunächst darin, dass die Bewertung des 
Vermögens nicht mehr unter der Prämisse der Fortführung 
des Unternehmens erfolgen kann, sondern Liquidations-
werte angesetzt werden müssen. Nun gibt es aber auch 
WPXGTDGUUGTNKEJG�1RVKOKUVGP��FKG�NCPIG�s�K�|F�|4��\W�NCPIG�

– darauf hoffen, dass ein Investor den besonderen Wert 
GKPGU�d5VCTVWRp�7PVGTPGJOGPU�GTMGPPV�WPF�OKV�'KIGPMC-
pital die Fortführung ermöglichen wird. Wenn unter dieser 
Voraussetzung der Steuerberater bei der Bilanzstellung 
weiter von Fortführungswerten ausgeht, dann aber nicht 
auf sein Risiko. Der Steuerberater kann nur warnen, der 
Unternehmer muss handeln!
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Umsatzsteuer

Hinweise zur Vergabe  

FGT�7OUCV\UVGWGT�+FGPVK�MCVKQPUPWOOGT

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) weist darauf hin, 

FCUU�FKG�8GTICDG�FGT�7OUCV\UVGWGT�+FGPVK�MCVKQPUPWOOGT�

(USt-IdNr.) ausschließlich auf schriftlichen Antrag erfolgt. 

Dies gilt auch für allgemeine Fragen zur Vergabe bzw. zu 

allen Fragen bzgl. der gespeicherten Daten oder der Ein-

VTCIWPI�XQP|'WTQCFTGUUGP�

Mit diesem Hinweis reagiert das BZSt auf vermehrte Anträ-

ge auf Vergabe einer USt-IdNr. bzw. Mitteilung der dazu 

gespeicherten Daten.

&GT�#PVTCI�OWUU�HQNIGPFG�+PHQTOCVKQPGP�GPVJCNVGP�

�� Name und Anschrift der Antragstellerin oder  

des Antragstellers,

�� Finanzamt, bei dem das Unternehmen geführt wird,

�� Steuernummer, unter der das Unternehmen geführt 

wird.

'T�MCPP�ØDGT�GKP�-QPVCMVHQTOWNCT� \WO�6JGOC�d8GTICDG�

der USt-IdNr.“ gestellt werden.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bearbeitung des An-

trags ist, dass der Antragsteller als Unternehmer bei seinem 

zuständigen Finanzamt umsatzsteuerlich geführt wird und 

dem BZSt diese Daten bereits übermittelt wurden.

Eine Bearbeitung des Antrags erfolgt in der Regel innerhalb 

XQP���|5VWPFGP�

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Schenkungsteuerfolgen bei Einlagen  

in eine Personengesellschaft

Wenn eine Personengesellschaft neues Kapital benötigt, 

dann kann dies durch eine anteilsgemäße Erhöhung des 

-CRKVCNU�FWTEJ�CNNG�)GUGNNUEJCHVGT�QFGT�CDGT�FWTEJ�GKPG�ØDGT�

UGKPGP�#PVGKN�JKPCWUIGJGPFG�'KP\CJNWPI�GKPGU�)GUGNNUEJCH-

ters erfolgen. Letzteres passiert in der Regel nur bei Fami-

liengesellschaftern, wenn die anderen Mitgesellschafter 

nicht genügend Vermögen haben, um diese Einlage mit- 

\W�PCP\KGTGP�QFGT�YGPP�FCOKV�GKPG�XQTYGIIGPQOOGPG�

Erbfolge eingeleitet werden soll. 

&WTEJ�GKPG�'KPNCIG� KP�FCU�)GUCOVJCPFUXGTOÒIGP�GKPGT�

2GTUQPGPIGUGNNUEJCHV� GTJÒJV� UKEJ�FGT�9GTV� CNNGT�)GUGNN-

schaftsanteile im Verhältnis der Beteiligungsquoten. Es liegt 

FCFWTEJ�GKPG�5EJGPMWPI�FGU�GKPNGIGPFGP�)GUGNNUEJCHVGTU�

an seine Mitgesellschafter vor. Damit erfolgt im Steuerrecht 

eine vom Zivilrecht abweichende Beurteilung einer Einlage. 

Dort wird die Einlage in eine Personenhandelsgesellschaft 

CNU�5EJGPMWPI�CP�FKG�)GUGNNUEJCHV�CPIGUGJGP�

+O�'TDUEJCHVUVGWGTTGEJV�YKTF�LGFQEJ�FWTEJ�FKG�4GEJVUHQTO�

FGT�2GTUQPGPIGUGNNUEJCHV�dFWTEJIGITKHHGPp�CWH�FKG� LGYGK-

NKIGP�)GUGNNUEJCHVGT��&KGUGT�&WTEJITKHH�JCV�CDGT�PKEJV�PWT�

Nachteile, sondern auch Vorteile. Er hat zur Folge, dass 

sowohl bei der Einordnung in die 

Steuerklassen als auch bei der Höhe des persönlichen 

Freibetrags auf die Beziehung zwischen Schenker und Be-

TGKEJGTVGP�CDIGUVGNNV�YKTF��&�|J���UKPF�/KVIGUGNNUEJCHVGT�FKG�

Kinder des Einlegenden, kommt die Steuerklasse I, Freibe-

träge für Kinder und der Steuersatz für die Steuerklasse I zur 

Anwendung. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass 

ungleichmäßige (disquotale) Einlagen in eine Personenge-

UGNNUEJCHV�\W�5EJGPMWPIGP�CP�FKG�CPFGTGP�)GUGNNUEJCHVGT�

HØJTGP��YGPP�FKGUG�FGO�5EJGPMGT�MGKPG�)GIGPNGKUVWPIGP�

gewähren.

Lohnsteuer

Fehlender Hinweis auf Möglichkeit  

der Einspruchseinlegung per E-Mail führt  

zu unrichtiger Rechtsbehelfsbelehrung

+O�,WNK�#WIWUV������HØJTVG�FCU�\WUVÀPFKIG�2TØHWPIU�PCP\-

COV�DGK�GKPGT�5VGWGTR�KEJVKIGP�GKPG�.QJPUVGWGT�#W»GPRTØ-

fung durch. Mit dem darauf folgenden Nachforderungs-

DGUEJGKF�HQTFGTVG�FCU�(KPCP\COV�XQP�FGT�5VGWGTR�KEJVKIGP�

Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer nach. 

Der Nachforderungsbescheid war mit einer Rechtsbehelfs-

belehrung versehen. Diese enthielt keinen Hinweis auf die 

/ÒINKEJMGKV��FGP�'KPURTWEJ�GNGMVTQPKUEJ�GKP\WTGKEJGP��)G-

gen den Lohnsteuernachforderungsbescheid legte die Steu-

GTR�KEJVKIG�'KPURTWEJ�DGKO�(KPCP\COV�GKP��&CU�(KPCP\COV�

verwarf den Einspruch als unzulässig, da er verfristet sei. 

Das Finanzgericht gab der daraufhin erhobenen Klage statt. 

Und auch der BFH bestätigte die Auffassung des Finanz-

gerichts. Die Klägerin habe den Einspruch fristgerecht 

GKPIGNGIV�� 'U�JCDG�FKG� ,CJTGUHTKUV�IGIQNVGP��FC�FKG�FGO�

streitigen Lohnsteuernachforderungsbescheid beigefügte 

Rechtsbehelfsbelehrung unrichtig erteilt worden war. Nach 

dem 01.08.2013 sei der Hinweis nicht länger entbehrlich, 

da die Möglichkeit, den Einspruch elektronisch einzurei-

EJGP�� PWP� CWUFTØEMNKEJ� KO�)GUGV\� IGPCPPV� KUV��&C�FGT�

Bescheid nach dem 01.08.2013 ergangen war, hätte die 

Rechtsbehelfsbelehrung den Hinweis auf die Möglichkeit 

der elektronischen Einspruchseinlegung enthalten müssen.
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Verfahrensrecht

Geschäftsführerin einer insolventen GmbH muss  

für Nichtabführung von Lohnsteuer haften

Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender 

.QJPUVGWGT�GKPGT�)OD*�\W�FGP�IGUGV\NKEJGP�(ÀNNKIMGKVU\GKV-

punkten stellt regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige 

8GTNGV\WPI�FGT�)GUEJÀHVUHØJTGTR�KEJVGP�FCT��9GFGT�FGT�

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 

8GTOÒIGP�FGT�)OD*�PQEJ�FKG�$GUVGNNWPI�GKPGU�XQTNÀW�IGP�

Insolvenzverwalters mit Zustimmungsvorbehalt entbinden 

NV�� (KPCP\IGTKEJV�/ØPEJGP�FGP�)GUEJÀHVUHØJTGT� XQP�FGT�

8GTR�KEJVWPI� \WT�#DHØJTWPI�FGT� .QJPUVGWGT� D\Y�� FGT�

weiteren Lohnabzugsbeträge in zutreffender Höhe.

Unverhältnismäßig hohe Geschäftsführer- 

vergütungen – Fehlende Gemeinnützigkeit

&CU�(KPCP\COV�JCVVG�GKPGT�I)OD*��FKG�UKEJ�KP�FGT�RU[EJK-

atrischen Arbeit engagierte und in erster Linie Leistungen 

KO�$GTGKEJ�FGT�)GUWPFJGKVU��WPF�5Q\KCNDTCPEJG�GTDTCEJVG��

YGIGP�WPCPIGOGUUGP�JQJGT�)GUEJÀHVUHØJTGTDG\ØIG�FKG�

)GOGKPPØV\KIMGKV�HØT�FKG�,CJTG������s������XGTUCIV��&CU�

Finanzgericht hatte die dagegen erhobene Klage abge-

wiesen. 

&GT�$WPFGU�PCP\JQH� DGUVÀVKIVG�FKGUG� 'PVUEJGKFWPI� KO�

Wesentlichen. Ob im Einzelfall unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen anzunehmen seien, sei durch einen sog. 

Fremdvergleich zu ermitteln. Als Ausgangspunkt hierfür 

MÒPPVGP�CNNIGOGKPG�)GJCNVUUVTWMVWTWPVGTUWEJWPIGP� HØT�

Wirtschaftsunternehmen herangezogen werden, ohne 

FCUU�FCDGK� GKP� d#DUEJNCIp� HØT�)GUEJÀHVUHØJTGT� XQP�IG-

meinnützigen Organisationen vorzunehmen sei. Da sich 

der Bereich des Angemessenen auf eine Bandbreite er-

UVTGEMG�� UGKGP�PWT�FKGLGPKIGP�$G\ØIG�CNU�WPCPIGOGUUGP�

zu bewerten, die den oberen Rand dieser Bandbreite um 

OGJT�CNU���|��ØDGTUVGKIGP��9GPP�GKP�WPCPIGOGUUGP�JQJGU�

)GUEJÀHVUHØJTGTIGJCNV�XQTNKGIG��UGK�WPVGT�$GTØEMUKEJVKIWPI�

FGU�8GTJÀNVPKUOÀ»KIMGKVURTKP\KRU�GKP�'PV\WI�FGT�)GOGKP-

nützigkeit allerdings erst dann gerechtfertigt, wenn es sich 

nicht lediglich um einen geringfügigen Verstoß gegen das 

Mittelverwendungsgebot handele.

Zivilrecht

Gastronom erhält keine „Corona-Entschädigung“

&CU�.CPFIGTKEJV�*CPPQXGT�JCV�FKG�-NCIG�GKPGU�)CUVTQPQOGP�

abgewiesen, der vom Land Niedersachsen Entschädi-

gung für Umsatzverluste während des coronabedingten 

d.QEMFQYPUp� XGTNCPIV�JCVVG�� 'U� KUV� GKPG�FGT�DWPFGUYGKV�

ersten rechtskräftigen Entscheidungen zu sog. Corona-

Entschädigungsklagen.

&CU�)GTKEJV� JCVVG� MGKPG�4GEJVUITWPFNCIG� HØT� FGP� XQO�

Kläger geltend gemachten Entschädigungsanspruch er-

MGPPGP�MÒPPGP��&CU�$WPFGUKPHGMVKQPUUEJWV\IGUGV\� UGJG�

insoweit keine ausdrückliche Regelung vor; dies entspre-

EJG�FGT� +PVGPVKQP�FGU�)GUGV\IGDGTU�� FGT� CWEJ� KO�<WIG�

GKPGT�)GUGV\GUÀPFGTWPI� KO�/ÀT\|�����DGYWUUV�FCTCWH�

XGT\KEJVGV� JCDG�� GKPG� 'PVUEJÀFKIWPI� HØT�FKG��ÀEJGPFG-

ckenden Schließungsanordnungen zu regeln. Hierdurch 

sei auch ein Rückgriff auf das Landespolizeirecht gesperrt, 

welches grundsätzlich eine Entschädigungsregelung für als 

d0KEJVUVÒTGTp�KP�#PURTWEJ�IGPQOOGPG�2GTUQPGP�XQTUGJG��

Auch aus allgemeinem Staatshaftungsrecht bestehe kein 

Entschädigungsanspruch, da dem Kläger durch die eine 

Vielzahl von Wirtschaftszweigen betreffenden Maßnahmen 

kein individuelles und unzumutbares Sonderopfer auferlegt 

worden sei.

Sonstige

Baukindergeld noch vor Jahresende beantragen

(COKNKGP�OKV�OKPFGTLÀJTKIGP�-KPFGTP�MÒPPGP�PWT�PQEJ�DKU�

31.12.2020 Baukindergeld beantragen. Wer bis zu diesem 

Stichtag keinen Immobilienkaufvertrag abgeschlossen oder 

eine Baugenehmigung vorliegen hat, kann die Förderung 

dann nicht mehr beantragen.

Voraussetzung für den Anspruch ist, dass das zu versteu-

ernde Haushaltseinkommen für eine Familie mit einem Kind 

OCZKOCN�DGK�������|'WTQ�RTQ�,CJT�NKGIV��(ØT�LGFGU�YGKVGTG�

-KPF�MCPP�FCU�'KPMQOOGP�WO�������|'WTQ�JÒJGT�NKGIGP��

2TQ�OKPFGTLÀJTKIGO�-KPF�GTJCNVGP�(COKNKGP�DGKO�*CWUDCW�

QFGT�+OOQDKNKGPMCWH�GKPGP�<WUEJWUU�XQP������|'WTQ�KO�,CJT�

ØDGT����,CJTG�NCPI��F�|J��������|'WTQ�KPUIGUCOV�LG�-KPF�
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Termine Steuern/Sozialversicherung Oktober/November 2020

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.10.20201 10.11.20202

Umsatzsteuer 12.10.20203 10.11.20204

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

DGK�<CJNWPI�FWTEJ�

Überweisung5 15.10.2020 13.11.2020 

Scheck6 12.10.2020 10.11.2020

)GYGTDGUVGWGT entfällt 16.11.2020

)TWPFUVGWGT entfällt 16.11.2020

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

DGK�<CJNWPI�FWTEJ�

Überweisung5 entfällt ����������

Scheck6 entfällt 16.11.2020

Sozialversicherung� 28.10.2020 26.11.2020

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

\WUEJNCI�UKPF�\GKVINGKEJ�OKV�GKPGT�GTHQNIVGP�)GYKPPCWUUEJØVVWPI� 

an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP�HØT�FCU�XQTCPIGICPIGPG�-CNGPFGTXKGTVGNLCJT�

2 Für den abgelaufenen Monat.

3� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP�QJPG�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI� 

HØT�FCU�CDIGNCWHGPG�-CNGPFGTXKGTVGNLCJT�

4� (ØT�FGP�CDIGNCWHGPGP�/QPCV��DGK�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI�HØT�FGP�XQTNGV\VGP�/QPCV��DGK�8KGTVGNLCJTGU\CJNGTP�OKV�&CWGTHTKUVXGTNÀPIGTWPI� 

HØT�FCU�CDIGNCWHGPG�-CNGPFGTXKGTVGNLCJT�

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 

stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

� Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU���7JT��XQT-

liegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

UQNNVGP�FKG�.QJP��WPF�)GJCNVUFCVGP�GVYC�\GJP�6CIG�XQT�FGO�(ÀNNKIMGKVUVGTOKP�CP�FGP�$GCWHVTCIVGP�ØDGTOKVVGNV�YGTFGP��&KGU�IKNV�KPUDGUQPFGTG��

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Impressum

�������#NNG�4GEJVG��KPUDGUQPFGTG�FCU�8GTNCIUTGEJV��CNNGKP�DGKO�*GTCWUIGDGT�&#6'8�G)��������0ØTPDGTI�
8GTNCI��
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